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Einleitung

Die moderne Ruhestandsplanung erfor-
dert eine strategische Herangehenswei-
se, die sowohl individuelle Bedürfnisse 
als auch die komplexen Rahmenbedin-
gungen des deutschen Rentensystems 

berücksichtigt. Dieser Report bietet eine 
strukturierte Darstellung der verschiede-
nen Rentenoptionen, der Kombinations-
möglichkeiten sowie der steuerlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Aus-

wirkungen, um eine fundierte Entschei-
dung zum flexiblen Übergang in den 
Ruhestand zu ermöglichen. 

Altersrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung 
(gRV) bildet als Umlagesystem das Fun-
dament der Altersvorsorge in Deutsch-
land, wobei aktuelle Rentenbezieher 
durch die Beiträge der Erwerbstätigen 
finanziert werden. Das System diffe-
renziert zwischen verschiedenen Ren-
tenarten, für die jeweils spezifische 
Voraussetzungen gelten. Zentral hier-
bei sind die Wartezeiten – definiert als 
Mindestversicherungszeiten in Mona-
ten, die für den Anspruch auf bestimm-
te Rentenarten erfüllt sein müssen.

Diese systematische Gliederung ermöglicht 
es Versicherten, ihre Rentenstrategie ent-
sprechend ihrer individuellen Situation und 
Erwartungen zu planen. Die verschiedenen 
Rentenarten bieten unterschiedliche Flexi-
bilitätsgrade und Zugangsmöglichkeiten, 
die bei einer maßgeschneiderten Ruhe-
standsplanung zu berücksichtigen sind.

Regelaltersrente – die Standardoption 
Die Regelaltersrente stellt die häufigste 
und abschlagsfreie Form der Altersrente 
dar. Ihre Inanspruchnahme erfordert le-
diglich eine fünfjährige Wartezeit sowie 
das Erreichen der individuellen Regelal-

tersgrenze. Für Personen, die seit 1964 
geboren wurden, liegt diese Grenze bei 
67 Jahren, während für die Geburtsjahr-
gänge 1947 bis 1963 eine schrittweise 
Anhebung von 65 Jahren und einem Mo-
nat auf 66 Jahre und zehn Monate erfolgt.

Eine besondere Attraktivität der Regelal-
tersrente liegt in der Möglichkeit des spä-
teren Rentenbezugs. Jeder Monat der 
Verschiebung über die Regelaltersgren-
ze hinaus führt zu einer dauerhaften Ren-
tenerhöhung von 0,5 Prozent.

Altersrente für schwerbehinderte  
Menschen
Diese spezielle Rentenart ermöglicht ei-
nen früheren Renteneintritt für Menschen 
mit Schwerbehinderung. Voraussetzungen 

sind das vollendete 65. Lebensjahr, eine 
Wartezeit von 35 Jahren und eine Schwer-
behinderung von mindestens 50 % bei Ren-
tenbeginn. Ein vorgezogener Rentenbezug 
ist bereits ab dem 62. Lebensjahr möglich, 
ist aber mit Abschlägen von 0,3 % für jeden 
Monat des Vorziehens verbunden. Diese 
Rentenminderung kann durch zusätzliche 
Beitragszahlungen ausgeglichen werden. 

Altersrente für langjährig Versicherte
Auch diese Option ermöglicht einen flexib-
len Rentenübergang. Die primären Voraus-
setzungen für den abschlagsfreien Bezug 

Eine Person, die mit 63 statt 67 Jah-
ren (35 Jahre Durchschnittsver-
dienst) die Altersrente für langjährig 
Versicherte in Anspruch nimmt, wür-
de 1.222,07 EUR erhalten, verglichen 
mit 1.590,81 EUR bei Regelaltersren-
te mit 67 Jahren (39 Jahre Durch-
schnittsverdienst). Der Abschlag 
beim Zugangsfaktor von 14,4 % 
(205,58 EUR) könnte durch Aus-
gleichszahlungen von 55.296,91 EUR 
kompensiert werden.

BEISPIELEine 1964 geborene Person, die mit 
67 Jahren in Rente geht und 45 Jah-
re lang einen Durchschnittsver-
dienst erzielt hat, könnte monatlich 
1.835,55 EUR Regelaltersrente erhal-
ten. Beginnt die Rente erst 1 Jahr spä-
ter, beträgt sie 1.945,68 EUR.

BEISPIEL

Rentenabschläge ausgleichen
§ 187a SGB VI ermöglicht, Renten-
abschläge ab dem vollendeten 50. 
Lebensjahr durch freiwillige Beitrags-
zahlungen auszugleichen, wenn ein 
vorzeitiger Renteneinritt geplant ist.

Die Zahlung kann anteilig oder ge-
staffelt erfolgen. Der Berechnung lie-
gen die aktuellen Rechengrößen der 
Rentenversicherung zugrunde.

WICHTIG  
Eine Ausgleichszahlung verpflichtet 
nicht dazu, tatsächlich zum geplan-
ten Zeitpunkt in Rente zu gehen! Be-
ginnt die Rente später, erhöht die 
Zuzahlung die Rente.
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sind die Vollendung des 67. Lebensjahres 
und das Erfüllen einer Wartezeit von 35 Jah-
ren. Ein vorgezogener Rentenbezug ist be-
reits nach Vollendung des 63. Lebensjahres 
möglich, führt aber ebenfalls zu Abschlä-
gen von 0,3 % pro Monat der vorzeitigen 
Inanspruchnahme, die wiederum durch zu-
sätzliche Beitragszahlungen kompensiert 
werden können.

Altersrente für besonders langjährig Ver-
sicherte – die „Rente mit 63“
Diese Rente ermöglicht unter bestimmten 
Voraussetzungen einen abschlagsfreien 
Rentenbezug vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze. Grundvoraussetzung ist das 
Erreichen des 65. Lebensjahres und eine 
Wartezeit von 45 Jahren. Für Geburtsjahr-
gänge vor 1964 gibt es eine Übergangspha-
se, die einen abschlagsfreien Rentenbeginn 
vor dem 65. Lebensjahr ermöglicht, wobei 
die Altersgrenze schrittweise angehoben 
wurde (z. B. 63 Jahre für vor 1953 Geborene). 
Für den Jahrgang 1964 und später liegt die 
abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren.

Steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Aspekte
Das Rentensystem in Deutschland folgt 
seit 2005 dem Prinzip der nachgelagerten 
Besteuerung: Beiträge sind weitgehend 
steuerfrei, Renten im Alter anteilig steu-
erpflichtig. Der steuerpflichtige Anteil der 
Rente steigt dabei in einer langen Über-
gangszeit schrittweise je nach Rentenbe-
ginn. Erst Renten, die ab 2058 beginnen, 
sind zu 100 % steuerpflichtig. Beginnt die 
Rente 2026, sind 84 % steuerpflichtig. Ein 
steuerfreier Rententeil wird einmalig bei 
Rentenbeginn festgelegt und bleibt dau-
erhaft unverändert.

Rentner, die 90 % der zweiten Hälfte 
ihres Erwerbslebens gesetzlich kran-
kenversichert waren, sind pflichtversi-

chert in der Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR). Hier übernimmt die 
gesetzliche Rentenversicherung die 
Hälfte des Krankenversicherungsbei-
trags. Der Pflegeversicherungsbeitrag 
wird vollständig vom Rentner getra-
gen. Freiwillig gesetzlich und privat 
Krankenversicherte erhalten einen ent-
sprechenden Zuschuss zum Kranken-
versicherungsbeitrag, der Pflegebeitrag 
wird nicht bezuschusst.

Rentenbezug und Weiterbeschäftigung

Die Regelungen zur Beschäftigung im 
Rentenbezug, sind sukzessive liberalisiert 
worden und bieten zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten.

Flexibilisierung der Hinzuverdienste und 
Teilrenten
Seit dem Jahr 2023 ist ein unbegrenzter 
Hinzuverdienst zur Altersrente auch vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze ohne 
Rentenkürzung zulässig. Zuvor gab es 
starke Rentenkürzungen.

Bei Inanspruchnahme der Altersren-
te für besonders langjährig Versi-
cherte mit 65 Jahren und 45 Jahren 
Durchschnittsverdienst beträgt die 
Rente 1.835,55 EUR, während die Re-
gelaltersrente unter denselben Be-
dingungen und zwei Jahre weiterer 
Beitragszahlung später 1.917,13 EUR 
betragen würde.

BEISPIEL

Berufsständische 
Versorgungswerke
Auch bei berufsständischen Versor-
gungswerken gibt es oft die Möglich-
keit eines vorzeitigen Renteneintritts. 
Ein vorzeitiger Renteneintritt kann 
mit einem Abschlag verbunden sein. 
Die spezifischen Bedingungen hier-
für sowie Regelungen zu einem mög-
lichen Hinzuverdienst sind detailliert 
in der jeweiligen Satzung des Versor-
gungswerks festgelegt.

Eine Jahresrente von 22.027 EUR, 
die im Juli 2028 beginnt (85 % steu-
erpflichtig), hätte einen steuerfreien 
Anteil von 3.304 EUR. Künftige Ren-
tensteigerungen sind vollständig 
steuerpflichtig.

BEISPIEL
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  FN Bei freiwilliger Mitgliedschaft ist auch die Basisrente beitragspflichtig. 

Bis zur Regelaltersgrenze besteht dabei 
weiterhin Rentenversicherungspflicht. 
Die Beiträge erhöhen die Rente ab der 
Regelaltersgrenze. Nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze sind Arbeitnehmer, 
die eine Vollrente beziehen, grund-

sätzlich versicherungsfrei in der Ren-
tenversicherung. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, auf diese Versicherungs-
freiheit zu verzichten. So kann eine zu-
sätzliche jährliche Rentensteigerung 
erreicht werden.

Vollrente versus Teilrente
Nimmt man vorzeitig eine Teilrente in An-
spruch, bleiben Rentenabschläge (0,3 % 
pro Monat) auf diesen Teil der Rente be-
schränkt. Den Rest kann man sich gegebe-
nenfalls abschlagsfrei für später aufsparen. 

Die Wahl zwischen Voll- und Teilrente be-
einflusst darüber hinaus den Anspruch 
auf Krankengeld und Arbeitslosen-
geld. Bei einer Vollrente besteht grund-
sätzlich kein Krankengeldanspruch, bei 
einer Teilrente unter bestimmten Vor-
aussetzungen schon. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Arbeitslosengeld: Vor der 
Regelaltersgrenze ruht der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld bei einer Vollren-
te, während bei einer Teilrente bis zu 
drei Monate Arbeitslosengeld I bezo-
gen werden können. Nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze besteht generell kein 
Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld, 
unabhängig davon, ob eine Voll- oder 
Teilrente bezogen wird.

Die Teilrente muss mindestens 10 % be-
tragen.

Ein weiterer Aspekt ist: Pflegende Ange-
hörige, die eine Teilrente beziehen oder 
ihre Vollrente in eine Teilrente umwan-
deln, können ihre Rentenansprüche unter 
bestimmten Voraussetzungen durch Pfle-
geleistungen erhöhen. Die gesetzliche 
Pflegeversicherung zahlt Rentenversiche-
rungsbeiträge für die Pflegetätigkeit.

Weiterbeschäftigung nach  
Regelaltersgrenze
Die Weiterbeschäftigung nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze wird durch 
verschiedene Anreize gefördert und 
kann die spätere Rente positiv beein-
flussen. Neben der bereits erwähnten 
Möglichkeit des Verzichts auf die Ver-
sicherungsfreiheit und der damit ver-
bundenen Erhöhung der Rente durch 
Beiträge von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, wird die Rente auch durch ei-
nen Zuschlag von 0,5 % pro Monat der 
späteren Inanspruchnahme nach der 
Regelaltersgrenze erhöht.

Seit dem 01.01.2026 gilt die „Aktivrente“: 
Bei Weiterbeschäftigung nach der Regel-
altersgrenze bleiben bis zu 2.000 EUR des 
Einkommens steuerfrei 
Das politische Handeln zum Thema 
Rente zeigt das Bestreben, das Renten-
system an die sich wandelnden Arbeits- 
und Lebensrealitäten anzupassen. Dies 
beinhaltet die Einführung einer „Ak-
tivrente“ ab dem 01.01.2026, bei der 
Einkommen nach Erreichen des gesetz-
lichen Regelrentenalters bis zu 2.000 
EUR monatlich steuerfrei bleibt, um die 
Attraktivität einer verlängerten Erwerb-
sphase zu steigern. 

Die Steuerfreiheit steht Arbeitneh-
mern zu, die über die Regelaltersgren-
ze hinaus weiterarbeiten und für die 
der Arbeitgeber Beiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung einzuzahlen 
hat (Arbeitgeberanteil) oder einen Zu-
schuss zu einem Berufsständischen Ver-
sorgungswerk zu leisten hat. Für das 
steuerfreie Einkommen sind allerdings 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung zu entrichten. 

Um die Arbeitgeberbeiträge zur gRV 
nicht „verpuffen“ zu lassen, empfiehlt 
es sich, auf die Versicherungsfreiheit 
als Rentner zu verzichten. Durch die ei-
gene Beitragszahlung werden weitere 
Entgeltpunkte erworben, die sich je-
weils zum 01.07. eines Jahres renten-
steigernd auswirken.

Frührentnerin nutzt Flexibilität des 
Hinzuverdienstes zur Einkommens-
optimierung
Frau Pau, Jahrgang 1963, ist eine lang-
jährig Versicherte, die mit 63 Jahren in 
Rente gehen möchte, statt mit ihrer Re-
gelaltersgrenze von 66 Jahren und 10 
Monaten. Sie entscheidet sich für die 
Altersrente für langjährig Versicherte. 
Dies führt zu einem Rentenabschlag 
von 0,3 % pro Monat des Vorziehens. 
Um diesen Abschlag nicht vollständig 
hinnehmen zu müssen, plant sie, ne-
ben ihrer Teilrente weiterhin in Teilzeit 
als Beraterin zu arbeiten.

	/ Vor dem 01. Januar 2023: Wäre ihr 
Hinzuverdienst über einer individuel-
len Grenze gelegen, wären 40 % des 
übersteigenden Betrags auf ihre Ren-
te angerechnet worden, was zu einer 
Rentenkürzung geführt hätte.

	/ Seit dem 01. Januar 2023: Die tief-
greifende Änderung der Regelungen 
ermöglicht ihr nun einen unbegrenz-
ten Hinzuverdienst zur Altersrente 
auch vor Erreichen der Regelalters-
grenze, ohne dass es zu einer Renten-
kürzung kommt.

	/ Vorteil: Obwohl sie noch nicht die Re-
gelaltersgrenze erreicht hat, kann sie 
ihr Einkommen durch die Kombina-
tion aus Teilrente und Teilzeitarbeit 
nach Belieben aufstocken, ohne dass 
ihre Rente gekürzt wird.

	/ Zusätzlicher Vorteil: Da sie bis zur Re-
gelaltersgrenze weiterhin rentenver-
sicherungspflichtig bleibt, erhöhen 
ihre Beiträge aus der Teilzeitarbeit 
ihre Rente ab Erreichen der Regelal-
tersgrenze.

PRAXISFALL
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Möglichkeiten unabhängig von der gesetzlichen Rentenversicherung

Neben den direkten Rentenoptionen der 
gRV gibt es weitere Instrumente, die ei-
nen flexiblen Ruhestandsübergang er-
möglichen, oft in Abstimmung mit dem 
Arbeitgeber.

Vorruhestand
Der Vorruhestand ist eine Überbrü-
ckungszeit bis zum Rentenbeginn, oft als 
Instrument des Personalmanagements 
genutzt. Während dieser Phase wird re-
gelmäßig ein Nettoeinkommen in Bezug 
des letzten Bruttogehalts vereinbart.

	/ Steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che Betrachtung: Vorruhestandsgelder 
sind steuerpflichtig. Sozialversicherungs-
rechtlich besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen weiterhin Versiche-
rungspflicht in Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung, wodurch Rentenan-
sprüche steigen können.

Abfindung
Abfindungen sind Entschädigungen für 
den Arbeitsplatzverlust, meist im Rahmen 

von Aufhebungsverträgen oder Sozial-
plänen ausgehandelt. Sie können die Ent-
scheidung zum vorzeitigen Ausscheiden 
erleichtern. Die Höhe hängt von Arbeitsver-
tragsdauer, Lebensalter und Position ab.

	/ Steuer- und sozialversicherungsrecht-
liche Betrachtung: Abfindungen sind 
grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeits-
lohn, können aber unter der Fünftelre-
gelung steuerlich begünstigt werden. 
Sozialversicherungsrechtlich sind sie 
unbegrenzt beitragsfrei, wenn sie als 
Entschädigung für den Wegfall des Ar-
beitsplatzes gezahlt werden.

Altersteilzeit
Die Altersteilzeit ermöglicht einen glei-
tenden Übergang in den Ruhestand. Eine 
Kombination von Altersteilzeitleistungen 
und gleichzeitigem Rentenbezug ist in 
der Regel nicht erlaubt.

	/ Voraussetzungen: Vollendung des 55. 
Lebensjahres, Halbierung der Arbeits-
zeit, Vorversicherungszeit von min-

destens 1.080 Kalendertagen in den 
letzten fünf Jahren, Aufstockung des 
Regelarbeitsentgelts und zusätzliche 
Rentenversicherungsbeiträge durch 
den Arbeitgeber.

	/ Modelle: Teilzeitmodell (konstante Redu-
zierung), stufenweise Reduzierung und 
Blockmodell (Aktiv- und Passivphase). 
Der maximale Zeitraum beträgt 3 Jahre 
ohne Tarifvertrag, bis zu 6 Jahre mit.

	/ Steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Betrachtung: Steuerfreier 
Aufstockungsbetrag von mindestens 
20 % und zusätzliche, vom Arbeitge-
ber getragene Rentenversicherungs-
beiträge. Während der Altersteilzeit 
besteht weiterhin volle Sozialversi-
cherungspflicht.

Zeitwertkonten  
(Lebensarbeitszeitkonten)
Zeitwertkonten sind Sparkonten für 
Geld- oder Arbeitszeitguthaben, die in ei-
ner späteren Freistellungsphase ausge-

Ingenieur setzt Arbeit nach Regelal-
tersgrenze fort und steigert Rentenan-
spruch
Herr Fitt, Jahrgang 1960, erreicht im Jahr 
2026 seine Regelaltersgrenze von 66 
Jahren und 4 Monaten. Er entscheidet 
sich jedoch, seine Rente nicht direkt zu 
diesem Zeitpunkt zu beziehen, sondern 
zwei weitere Jahre (24 Monate) über 
die Regelaltersgrenze hinaus mit einem 
Durchschnittsverdienst weiterzuarbei-
ten und seine Renteninanspruchnahme 
entsprechend aufzuschieben. Er hat ei-
nen ursprünglichen Regelaltersrenten-
anspruch von 1.835,55 EUR (entspricht 
45 Entgeltpunkten).

	/ Beiträge für Rentensteigerung: Da 
Herr Fitt seine Rente nicht direkt 
mit Erreichen der Regelaltersgren-
ze bezieht, sondern seine Renteni-
nanspruchnahme aufschiebt und 
weiterhin arbeitet, bleibt er über 
die Regelaltersgrenze hinaus ren-
tenversicherungspflichtig. Die von 
ihm als Arbeitnehmer und von sei-
nem Arbeitgeber gezahlten Beiträge 
erhöhen somit seine spätere Rente 
automatisch.

	/ Herr Fitt erhält einen Zuschlag von 
0,5 % pro Monat für die spätere In-

anspruchnahme seiner Rente nach 
der Regelaltersgrenze. Da er 24 Mo-
nate länger arbeitet und seine Rente 
erst dann in Anspruch nimmt, be-
trägt dieser Zuschlag 12 % (24 Mo-
nate x 0,5 %).

	/ Ergebnis: Durch die Weiterbeschäf-
tigung und die erworbenen zusätz-
lichen Entgeltpunkte sowie den 
Zuschlag von 12 % auf seine persön-
lichen Entgeltpunkte erhöht sich sei-
ne Monatsrente auf 2.147,19 EUR. 
Dies entspricht einer Erhöhung von 
311,64 EUR gegenüber seinem ur-
sprünglichen Rentenanspruch.

PRAXISFALL



Industrie-Pensions-Verein e.V. Partner von BDI und BDA

6 / IPV-Report „Rente und Arbeiten – das neue Nebeneinander“ / 2026

zahlt werden. Sie können als Langzeit-, 
Altersteilzeit- oder Vorruhestandskonten 
geführt werden.

	/ Flexibilität und Nutzung: Ermöglichen 
flexible Personalplanung und indivi-
duelle Auszeiten (Elternzeit, Sabba-
ticals, Weiterbildung, vorgezogener 
Ruhestand). Einzahlungen und Dauer 
der Anspar-/Freistellungsphasen sind 
flexibel. Gehalt in der Freistellungspha-
se liegt bei 70 % bis 130 % des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts.

	/ Steuer- und sozialversicherungsrecht-
liche Betrachtung: Einzahlungen sind 

steuer- und sozialversicherungsfrei; Aus-
zahlungen in der Freistellungsphase sind 
steuer- und sozialversicherungspflich-
tig. Umfassender Sozialversicherungs-
schutz während der Freistellungsphase. 
Konten sind portabel, vererbbar und in-
solvenzgesichert (§ 7e SGB IV).

Arbeitslosengeld als Brückenlösung vor 
der Rente
Arbeitslosengeld (ALG) kann eine Über-
brückung vor dem Rentenbeginn sein. 
Ab Alter 58 Jahren und 48 Monaten Be-
schäftigung im letzten Arbeitsverhält-
nis besteht ein potenzieller Anspruch 
auf bis zu 24 Monate ALG I. Eine Eigen-

kündigung kann zu einer dreimonatigen 
Sperrzeit führen.

	/ Steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Betrachtung: Während des 
ALG-Bezugs werden Rentenversiche-
rungsbeiträge auf Basis von 80 % des 
Arbeitsentgelts gezahlt, was die spä-
tere Rentenhöhe positiv beeinflussen 
kann. ALG wird maximal bis zur Regel-
altersgrenze gezahlt; ein gleichzeitiger 
Bezug von ALG und voller Altersren-
te ist nicht möglich. Arbeitslosengeld 
zählt zu den Lohnersatzleistungen, die 
nicht versteuert werden.

Zusätzliche Altersversorgung – Flexibilität in der Auszahlungsphase

Die Wahl des Auszahlungszeitpunkts 
der Altersvorsorge ist ein entscheiden-
der Hebel, um die finanzielle Situation im 
Ruhestand optimal zu gestalten. Die ver-
schiedenen Vorsorgeformen – Basis-Ren-
te, betriebliche Altersversorgung (bAV) 
und private Versicherungen – bieten hier-
bei eine wertvolle Flexibilität, die strate-
gisch genutzt werden kann:

Ausgleich von dauerhaften Rentenab-
schlägen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung
Wird ein früherer Rentenbeginn in der ge-
setzlichen Rentenversicherung geplant, 
sind damit in der Regel dauerhafte Ab-
schläge auf die Rentenhöhe verbunden. 
Neben den oben genannten Ausgleichs-
zahlungen an die gesetzliche Rentenver-

sicherung kann auch der flexible Abruf 
von Leistungen aus der Basis-Rente, bAV 
oder privaten Rentenversicherung die-
se dauerhaften Abschläge ganz oder 
teilweise kompensieren. Durch einen frü-
heren Start der privaten oder betrieb-
lichen Rente lässt sich die anfängliche 
Lücke schließen und somit der finanzielle 
Nachteil der dauerhaft gekürzten gesetz-
lichen Rente ausgleichen. Bei Bedarf kön-
nen diese Renten aber auch erst zu einem 
späteren Zeitpunkt abgerufen werden, 
um so höhere Leistungen zu erhalten.

Kompensation eines geringeren Ver-
dienstes in Teilzeit 
Bei beabsichtigter Reduzierung der Ar-
beitszeit und dem damit verbundenen 
geringeren Einkommen kann durch vor-

gezogenen, teilweisen oder vollständigen 
Abruf von angesparten Geldern aus der 
Basis-Rente (ab 62 Jahre), bAV (ab 60/62 
Jahre) oder privaten Rentenversicherung 
(ab 62 Jahre mit 12 Jahren Laufzeit) dieser 
Einkommensverlust abgefedert werden.

Steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che Betrachtung
Eine detaillierte steuerrechtliche und so-
zialversicherungsrechtliche Betrachtung 
der Basis-Rente, der betrieblichen Alters-
versorgung und privater Versicherungen 
bietet unser IPV-Report „Private Vorsorge“. 
Dort finden Sie umfassende Informatio-
nen zu den steuerlichen Abzugsmöglich-
keiten von Beiträgen, der Besteuerung 
von Leistungen  sowie den Regelungen 
zur Sozialversicherung.

Fazit 

Flexiblen Rentenübergang planen – 
durch Kombination von Arbeitseinkom-
men und Altersrente

Der Übergang in den Ruhestand kann 
zunehmend flexibel gestaltet werden. 
Die Kombination von Arbeit und Ren-
tenbezug wurde durch unbegrenzte 
Hinzuverdienstmöglichkeiten erheblich 
vereinfacht. Modelle wie Altersteilzeit 
und Zeitwertkonten bieten alternative 
Wege für einen gleitenden oder vorzei-
tigen Übergang, wobei hier ein gleich-

zeitiger Rentenbezug nach wie vor meist 
ausgeschlossen ist.

Die Komplexität der Rentenarten der 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
der betrieblichen und privaten Alters-
vorsorge erfordert fundierte Kenntnisse 
der Voraussetzungen sowie der steuer-
lichen und sozialversicherungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen, um die 
Nettowirkung auf das Alterseinkom-
men richtig einschätzen zu können. Po-
litische Anpassungen signalisieren die 

dynamische Weiterentwicklung des 
Rentensystems.

Eine individuelle und frühzeitige Planung 
ist entscheidend, um die Optionen opti-
mal zu nutzen und den Ruhestand finan-
ziell gesichert zu gestalten. Ein proaktives 
Vorgehen, das alle relevanten Aspekte 
von der Rentenart bis zu den Vorsorge-
instrumenten berücksichtigt, ermöglicht 
einen flexiblen Rentenübergang, der den 
persönlichen Bedürfnissen und Zielen 
bestmöglich entspricht.
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Altersversorgung… 
          
            parallel zu

aktiver
Anstellung… 

Bezug einer 
gRV-Altersrente

Bezug einer 
berufsständischen 
Altersrente

Bezug einer bAV Bezug einer 
privaten 
Altersleistung

Gehaltszahlung
möglich?
(anrechnungsfrei?)?

ja

(ohne Anrechnung 
auf Rentenhöhe) 

i. d. R. ja  

(ohne Anrechnung 
auf Rentenhöhe) 

(abhängig von  
Satzung)

ja 
bei Direktversiche-
rung , Pensionskasse, 
Pensionsfonds 
(i. d. R. anrechnungs-
frei)

abhängig von  
Zusage 
bei Pensionszusage, 
Unterstützungskasse
(U. Anrechnung)

ja

anrechnungsfrei

Besteht Anspruch  
auf Krankengeld 
oder auf ALG I?

sofern Teilrente 
(ALG I nur vor der  
Regelaltersgrenze) 

analog gRV ja ja

Kombination mit  
Altersteilzeit
möglich?

nein i. d. R. ja

(abhängig von  
Satzung)

ja bei
Direktversicherung, 
Pensionskasse,  
Pensionsfonds

abhängig von  
Zusage bei
Pensionszusage,  
Unterstützungskasse

ja

Kombination mit 
Zeitwertkonto mög-
lich?

ja – vor  
Regelaltersgrenze 

i. d. R. ja

(abhängig von  
Zeitwertkonten- 
vereinbarung)

ja ja

/ Matrix: Altersversorgung und aktive Anstellung

Altersversorgung… 
          
            parallel zu

aktiver
Anstellung… 
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Der IPV-Rentennavigator: Ihr Wegweiser zur optimalen Altersvorsorge

Der IPV-Rentennavigator ist ein exklusi-
ves Tool für IPV-Mitglieder, mit dem Sie 
Ihre Versorgungssituation umfassend 
analysieren können – von der schnellen 
Ersteinschätzung mit Eingaben bis zur 
persönlichen Beratung durch den IPV.

Die Einschätzung beginnt mit der Er-
fassung des beruflichen und familiären 

Umfelds, um Risiken präzise zu bewer-
ten. Hierbei können auch Daten aus der 
Digitalen Rentenübersicht, die Ihre Ver-
sorgungsmaßnahmen betreffen, direkt 
geladen werden.

Mit dem IPV-Rentennavigator verschaf-
fen Sie sich einen klaren Überblick, ob 
die aktuellen Vorsorgemaßnahmen aus-

reichen. Da sich Lebensumstände sowie 
wirtschaftliche und gesetzliche Rah-
menbedingungen ständig ändern, ist 
ein regelmäßiger Check-Up ratsam. Es 
wird empfohlen, die Ruhestandspla-
nung spätestens alle fünf Jahre erneut 
zu überprüfen.

Hier erhalten Sie mit wenigen Eingaben 
eine grobe Schätzung der erwarteten Rente.

Sie haben noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen weiter!

Robert Reich
Fachberatung Altersvorsorge
Tel.: 030 206732-143 
E-Mail: reich@ipv.de

www.ipv.de
Tel. 030 206732-0 
info@ipv.de

Erfahren Sie mehr in unseren 
weiteren IPV-Reports!
Berufsunfähigkeit | Private Vorsorge

www.ipv.de/publikationen

Ansprechpartner

www.ipv.de/vorteile/rentennavigator
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